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ANFRAGE 

der Abgeordneten Hofer 
und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Förderungsmittel des Wasserwirtschaftsfonds 

Viele Gemeinden haben bereits letztes Jahr Projekte zur 
Abwasserbeseitigung beim Wasserwirtschaftsfonds eingereicht 

und sind aufgrund der Nichtbereitstellung der Förderungsmittel 
bei den Bauvorhaben blockiert. 

In einer Presseaussendung (28. September 1992) hat sich der 
Herr Bundeskanzler für eine Auszahlung' der vom Wasserwirtschafts

fonds zugesagten Finanzmittel ausgesprochen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e: 

1) Der Herr Bundeskanzler sagte zu, daß all jene Anträge, die 
bis zum März dieses Jahres vom Wasserwirtschaftsfonds 
zugesagt wurden, nach den bisherigen Förderungsrichtlinien 
freigegeben werden. Teilen Sie die Auffassung des Herrn 
Bundeskanzlers? 

2) Wenn ja, bis wann werden die Geldmittel für die positiv 
beurteilten Ansuchen freigegeben? 

3) Warum verlangten Sie bisher, daß vor Auszahlung der 
Förderungsmittel bestehende Richtlinien geändert werden 

müssen, wenn die bis Ende 1991 eingereichten Ansuchen 

ohnehin gemäß den alten Richtlinien erledigt werden sollen? 

4) Sind für die 1991 eingereichten Vorhaben ausreichend Geld

mit~l vorhanden? 
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